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Aufgabe darstellt, bei der 

auch Bayern bereit ist, Mit-

verantwortung zu überneh-

men. Die aus Frankreich kom-

menden Castoren sollen in 

Philippsburg, die aus Groß-

britannien kommenden Casto-

ren sollen mit drei Transpor-

ten zurückgeholt und gleich-

mäßig – je sieben – auf die 

Standorte Biblis, Brokdorf und 

Isar verteilt werden.“ So heißt 

es einleitend in der gemein-

samen Erklärung der Bayeri-

schen Staatsregierung und des 

Bundesministeriums für Um-

welt, Naturschutz, Bau und 

Reaktorsicherheit vom 4. De-

zember 2015, mit der die Bun-

desumweltministerin Barbara 

Hendricks (SPD) den Wider-

stand des bayerischen Minis-

terpräsidenten Horst Seehofer 

(CSU) gegen die Zwischen-

lagerung solcher Castorbehäl-

ter auch in Bayern meinte 

überwunden zu haben. Weiter 

heißt es in den Text unter 

anderem: „Die Bayerische 

Staatsregierung und das Bun-

desumweltministerium stimmen 

in dem Ziel überein, dass die 

im Standortauswahlgesetz vor-

gesehenen zeitlichen Planun-

gen für die Bereitstellung des 

Endlagers für insbesondere 

wärmeentwickelnde Abfälle ein-

gehalten werden. Dazu gehört 

auch, dass die nach § 3 Stand-

ortauswahlgesetzes eingerich-

tete Kommission Lagerung 

hochradioaktiver Abfallstoffe, 

in der auch Bayern vertreten 

ist, ihre Arbeiten konsequent 

und erfolgreich im Juni 2016 

abschließt. (…) Mit dem zügi-

gen Beginn des Auswahlver-

fahrens – ohne Vorfestlegung 

auf einen Endlagerstandort 

und ohne Ausschluss eines 

Standortes – kann sicherge-

stellt werden, dass mit der 

Räumung der Standortzwi-

schenlager vor Ablauf der be-

stehenden Aufbewahrungsge-

nehmigungen begonnen wird.“ 

Auf diesen Zusatz, in dem et-

was verklausuliert zugesichert 

wird, dass der Salzstock Gor-

leben auch nach einer Evalua-

tion des Standortauswahlge-

setzes durch die Endlager-

kommission im Verfahren 

bleibt, reagiert die Bürgerini-

tiative Umweltschutz Lüchow-

Dannenberg (BI) entsetzt. BI-

Sprecher Wolfgang Ehmke: 

„Mit anderen Worten: Gorle-

ben bleibt im Verfahren und 

Seehofer spekuliert darauf, 

dass die Endlagersuche an 

Bayern vorbeigeht. Damit wer-

den auch die Vorschläge der 

Endlagerkommission entwer-

tet.“ 

Darüber hinaus sichert Hend-

ricks Seehofer zu, dass die 

hochradioaktiven und hochan-

gereicherten Forschungsabfäl-

le aus dem Reaktor Garching 

in das Zwischenlager Ahaus 

verbracht werden sollen. „Tau-

sche Castor gegen Castor, das 

ist keine Lösung, das ist ab-

surd“, so Ehmke. 

Der Vertragstext Hendricks/See-
hofer: http://www.bi-luechow-

dannenberg.de/wp-

content/uploads/2015/12/castoren

_rueckfuehrung_bayern_erklaeru

ng_signiert.pdf   

 
Lüchow, 23. Januar 2016 
 

ALLES FALSCH 
GEMACHT! 
 
Endlagersuche am Bei-
spiel Gorleben 
 
1977 wurde Gorleben als Stand-

ort für ein „Nukleares Entsor-

gungszentrum“ bestimmt. Mit 

der Verabschiedung des Stand-

ortauswahlgesetzes (StandAG) 

sollte die Suche nach einem 

Endlagerstandort noch einmal 

ganz neu beginnen. Doch trotz 

geologischer Bedenken und 

gegen massive politische Ge-

genwehr blieb Gorleben wei-

ter im Verfahren. Welche Feh-

ler von der Standortbenen-

nung Gorlebens bis zur Ver-

abschiedung des StandAG 

gemacht wurden und weiter-

hin gemacht werden, welche 

Konsequenzen mit Blick auf 

eine gesellschaftlich akzep-

tierte Atommüllpolitik daraus 

zu ziehen sind und wie es wei-

ter geht, wenn die Endlager-

kommission Ende Juni 2016 

ihren Bericht vorlegt – diesen 

Themen widmet die Bürger-

initiative Umweltschutz Lüchow-

Dannenberg eine ganztägige 

Vortrags- und Diskussions-

Veranstaltung im Kraftwerk 

Lüchow (Seerauer Str. 14, 

29439 Lüchow) und lädt dazu 

für den 23. Januar 2016 von 

10 bis 18 Uhr ein. 

Weitere Informationen unter 

http://www.bi-luechow-

dannenberg.de/?page_id=15542, 

Rosenstr. 20, 29439 Lüchow, 

buero@bi-luechow-dannenberg.de, 

 05841-4684.  

 

Göttingen, 6. Februar 2016 
 

8. Atommüllkon-
ferenz der Stand-
ortinitiativen 
 

Inhaltliche Schwerpunkte der 

8. Atommüllkonferenz sind die 

Folgen und Spätfolgen der Re-

aktorkatastrophen von Tscher-

nobyl und Fukushima. Aus-

serdem erarbeitet die Kom-

mission Lagerung hoch radio-

aktiver Abfallstoffe des Deut-

schen Bundestages derzeit ih-

ren Abschlussbericht und will 

ihre Kriterien für die Stand-

ortauswahl Ende Januar vor-

stellen. Das wird dann eben-

falls Thema sein. Es ist davon 

auszugehen, dass hoch radio-

aktive Abfälle mehr als 40 

Jahre zwischengelagert wer-

den und Atommüll aus der 

„Wiederaufarbeitung“ im Aus-

land zurück nach Deutschland 

kommt. Es stellt sich deshalb 

die Frage, wie es um Sicher-

heit und Öffentlichkeitsbetei-

ligung bei den Zwischenlagern 

steht. Als elementare Vorstufe 

zur Lagerung von Atommüll 

steht auch die Konditionie-

rung im Fokus. Die Planungen 

zum Projekt Atommüllreport 

werden fortgesetzt und gegen 

die „Entsorgung“ von freige-

messenem Atommüll auf De-

ponien soll eine Kampagne 

initiiert werden. 

Zu diesem Programm wird zum 

6. Februar 2016 von 11 bis 17 

Uhr in die Volkshochschule Göt-

tingen eingeladen: Bahnhofsallee 

7, 37081 Göttingen. Formlose An-

meldung per Email: 

anmeldung@atommuellkonferenz

.de.   

Atommüll 
 

Drei Millionen 
Euro für den 
„Zukunftsfonds 
Asse“ 
 

Die Region rund um die 

Schachtanlage Asse II erhält 

weitere Fördermittel des Bun-

des. Nach erstmaliger Zahlung 

Ende 2014 gab Bundesum-

weltministerin Barbara Hend-

ricks die zweite jährliche 

Tranche in Höhe von drei Mil-

lionen Euro zur Auszahlung 

an die „Stiftung Zukunfts-

fonds Asse“, eine rechtsfähige 

Stiftung des öffentlichen 

Rechts, frei. Das teilte das 

Bundesumweltministerium 

(BMUB) am 22. Dezember 

2015 mit. Dieser Nachfolge-

stiftung der „Zukunftsfonds 

Asse gGmbH“ ermögliche der 

Bund damit eine umfangrei-

che finanzielle Förderung der 

Region, heißt es. 

„Die Rückholung der radioak-

tiven Abfälle und die Stillle-

gung der Schachtanlage Asse 

II werden eine gewaltige Her-

ausforderung für die nächsten 

Jahre und Jahrzehnte sein. Mit 

dem „Assefonds“ trägt der 

Bund diesem Umstand insbe-

sondere mit Blick auf die be-

troffenen Menschen in der Re-

gion Rechnung“, wird Bundes-

umweltministerin Barbara Hend-

ricks zitiert. 

Ziel ist es, die widerrechtlich 

in der Schachtanlage Asse II 

eingelagerten radioaktiven Ab-

fälle zurückzuholen. In der 

Anlage lagern rund 126.000 

Fässer mit radioaktiven Abfäl-

len, deren Zusammensetzung 

nicht eindeutig bekannt ist. 

Um damit einhergehende Be-

lastungen auszugleichen, er-

hält die Region vom Bund seit 

2014 jährlich einen Betrag 

von drei Millionen Euro. In 

den benachbarten Gemeinden 

der Schachtanlage sollen diese 

für Zukunftsinvestitionen aus-

gegeben werden. „Konkret 

werden damit regionale Pro-

jekte unterstützt, die im all-

gemeinen Interesse sind“ heißt 
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es dazu in der Mitteilung des 

BMUB. Im Jahr zuvor hatte 

der Bund den politischen Wil-

len bekundet, bis zum Ab-

schluss der Rückholung der in 

der Schachtanlage Asse II ein-

gelagerten radioaktiven Abfäl-

le regelmäßig Fördermittel zur 

Verfügung zu stellen. 

Zur Verwaltung und Vertei-

lung der weiteren Mittel ist 

auf Wunsch der Region eine 

Landesstiftung öffentlichen 

Rechts eingerichtet worden. 

Zur Gründung dieser Stiftung 

hat das Land Niedersachsen 

nunmehr ein entsprechendes 

Gesetz verabschiedet. Damit 

die bereits 2014 bereitgestell-

ten Mittel des Bundes mög-

lichst frühzeitig ihrem Zweck 

entsprechend verwendet wer-

den konnten, wurde zunächst 

eine gemeinnützige Gesell-

schaft des Landkreises ge-

gründet, wird erklärt. 

Eine Übersicht zu den bisher fi-

nanzierten Projekten veröffent-

licht der Landkreis Wolfenbüttel 

auf seiner Webseite zum Zu-

kunftsfonds Asse: 

http://www.lk-

wolfenbuettel.de/aktuelles/zukunf

tsfonds_asse/   

 
Atomwirtschaft 
 

Die Atomkon-
zerne könnten 
sich von allen 
Folgekosten 
freikaufen 
 
Die im Auftrag des Bundes-

wirtschaftsministeriums agie-

rende Atomkommission über-

legt, die Versorger von einer 

Nachschusspflicht für die 

Atomfolgekosten zu befreien, 

berichtete die WirtschaftsWo-

che in einer Exklusivmeldung 

von Angela Hennersdorf am 

10. Dezember 2015. Demnach 

kursieren in der Atomkom-

mission zwei Modelle, wie die 

Rückstellungen der Energie-

konzerne für die Atomfolge-

kosten gesichert und das Haf-

tungsrisiko des Staates mini-

miert werden könnten. Disku-

tiert wird ein Modell, in dem 

die vier AKW-Betreiber E.On, 

RWE, EnBW und Vattenfall 

Vermögen im Wert ihrer 

Atom-Rückstellungen in Höhe 

von insgesamt 38 Milliarden 

Euro an eine Stiftung oder ei-

nen Fonds abtreten, berichtet 

Frau Hennersdorf. Mit diesen 

Mitteln würden dann der 

Rückbau der AKW und die 

Endlagerung finanziert. In ei-

nem zweiten diskutierten Mo-

dell bringen die Versorger 

nach Vorstellungen einiger 

Atomkommissionsmitglieder 

nur rund 20 Milliarden ihrer 

Rückstellungen ein, womit 

ausschließlich die End-

lagerung finanziert würde. Für 

den Rückbau der AKW müss-

ten dann die Konzerne auf-

kommen. 

Zudem gibt es laut Wirt-

schaftsWoche in der Atom-

kommission Überlegungen, die 

Versorger von einer Nach-

schusspflicht für die Atomfol-

gekosten zu befreien, falls das 

Geld des Fonds oder der Stif-

tung nicht reicht. Dafür müss-

ten die Unternehmen aller-

dings zusätzlich zu den 38 

Milliarden Euro weitere gut 

zehn Milliarden Euro bereit-

stellen. Dieser Betrag würde 

einem Risikozuschlag von 

rund 30 Prozent entsprechen 

und orientiere sich an einem 

ähnlichen Modell in der 

Schweiz, wird erklärt. Damit 

könnten sich die Konzerne im 

Zuge des ersten Modells rech-

nerisch mit einem Betrag von 

knapp 49 Milliarden Euro von 

der Haftung für sämtliche 

Atomfolgekosten freikaufen. 

Bis Februar 2016 soll die 

Kommission unter dem Ex-

Umweltminister Jürgen Trittin 

(Grüne), dem früherem bran-

denburgischen Ministerpräsi-

denten Matthias Platzeck (SPD) 

und dem ehemaligen Ham-

burger Regierungschef Ole 

von Beust (CDU) vorschla-

gen, wie die Begleichung der 

Atomfolgekosten gesichert wer-

den sollen. 

Einer repräsentativen Umfrage 

von TNS Emnid im Auftrag 

der Anti-Atom-Organisation 

.ausgestrahlt zufolge, wollen 

70 Prozent der Bevölkerung, 

dass die Stromkonzerne die 

Kosten für den Abriss der 

Atomkraftwerke und die La-

gerung des Atommülls alleine 

tragen. Selbst von den Anhän-

gern der CDU/CSU befürwor-

ten 64 Prozent eine alleinige 

Verantwortung der AKW-Be-

treiber. 

Dazu erklärt Jochen Stay, 

Sprecher der Anti-Atom-Or-

ganisation .ausgestrahlt: „Die 

Steuerzahler haben bereits den 

Einstieg in die Atomkraft mit 

Milliarden finanziert. Die Kun-

den der Konzerne zahlen mit 

jeder Kilowattstunde einen Zu-

schlag für die Atom-Rückstel-

lungen. Da wäre es doch völ-

lig absurd, wenn jetzt für die 

Folgekosten ein drittes Mal 

die Bürgerinnen und Bürger 

herhalten müssten, während 

gleichzeitig Eon, RWE und 

Co Dividenden an ihre Aktio-

näre ausschütten.“ 

EnBW-Eigner lösen ihre 
Aktionärsvereinbarung 

In der Auseinandersetzung um 

die Haftung für Atom-Alt-

lasten wollen die Hauptak-

tionäre der Energie Baden-

Württemberg AG (EnBW AG) 

nicht für die Kosten gerade-

stehen. Deshalb haben der 

Zweckverband Oberschwäbi-

sche Elektrizitätswerke (OEW, 

ein Zusammenschluss von 9 

Landkreisen) und das Land 

Baden-Württemberg, die jeweils 

47 Prozent der Anteile halten, 

ihre Aktionärsvereinbarung auf-

gelöst, wie beide in Stuttgart 

mitteilten und die Frankfurter 

Allgemeine Zeitung in ihrer 

Ausgabe vom 24. Dezember 

2015 meldete. 

Damit soll die Wirkung des 

vom Bund auf den Weg ge-

brachten Nachhaftungsgeset-

zes ausgehebelt werden. Mit 

ihm will die große Koalition 

in Berlin die Haftung der 

Energieversorger für den 

Rückbau und die Verwahrung 

des Atommülls regeln. Dabei 

geht es darum, daß sich die 

großen deutschen Energiekon-

zerne auch durch Umstruktu-

rierungen, wie etwa die Aus-

gliederung von Kraftwerks-

Betreiberfirmen, nicht der 

Haftung entledigen können 

sollen. E.On und RWE hatten 

bereits angekündigt, ihre Un-

ternehmen entsprechend auf-

zuspalten, Eon zum 1. Januar 

2016. Auf Druck der Unions-

fraktion ist die Verabschie-

dung des Gesetzes durch den 

Deutschen Bundestag aber 

verschoben worden. 

Der Gesetzesvorlage zufolge 

werden nicht nur die Kern-

kraftwerksbetreiber, sondern 

aufgrund der Aktionärsverein-

barung auch die Anteilseigner 

in Haftung genommen, teilten 

das baden-württembergische 

Finanz- und Wirtschaftsminis-

terium und die OEW mit. 

Denn beide Hauptanteilseig-

ner seien gemeinsam als be-

herrschendes Unternehmen im 

Sinne der Gesetzesvorlage zu 

verstehen. Die Auflösung der 

Vereinbarung sei daher nun 

die einzige Möglichkeit, diese 

Haftung zu vermeiden. Mit 

der Aktionärsvereinbarung wur-

de die Zusammenarbeit der 

Eigentümer im Aufsichtsrat 

geregelt. Man werde aber 

auch ohne Vereinbarung wei-

terhin konstruktiv zusammen-

arbeiten, heißt es dem Minis-

terium zufolge.  

 
Sachsen und Thüringen 
 

Weitere 2,1 Milli-
arden Euro für 
die Hinterlassen-
schaften des 
Uranbergbaus 
 
Der bundeseigene Sanierungs-

betrieb Wismut GmbH mit 

Sitz in Ronneburg wird für 

künftige Sicherungs- und Nach-

sorgearbeiten, vor allem für die 

Wasserbehandlung, bis zum 

Jahr 2045 weitere 2,1 Milliar-

den Euro benötigen. Das ist 

der finanzielle Rahmen des 

Sanierungsprogramms für die 

Umwelt-Hinterlassenschaften 

des Uranbergbaus in Sachsen 

und Thüringen zu Zeiten der 

DDR, das im Dezember 2015 

dem Aufsichtsrat vorgestellt 

wurde. 
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